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Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spiel-
verordnung - SpielV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Januar 2006 (BGBl. I S. 280), geändert durch Artikel 1 der Siebten Verordnung 
vom 8. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2003) und Artikel 1 sowie Artikel 2 und 3  der 
Sechsten Verordnung zur Änderung der Spielverordnung vom 4. November 2014 
(BGBl. I S. 1678) 

I. Aufstellung von Geldspielgeräten 

§ 1  

(1) Ein Spielgerät, bei dem der Gewinn 
in Geld besteht (Geldspielgerät), darf 
nur aufgestellt werden in 

1. Räumen von Schank- oder Speise-
wirtschaften, in denen Getränke oder 
zubereitete Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, oder 
in Beherbergungsbetrieben, 

2. Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen oder 

3. Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes, es sei 
denn, in der Wettannahmestelle werden 
Sportwetten vermittelt. 

(2) Ein Geldspielgerät darf nicht aufge-
stellt werden in 

1. Betrieben auf Volksfesten, Schüt-
zenfesten oder ähnlichen Veranstaltun-
gen, Jahrmärkten oder Spezialmärkten, 

2. Trinkhallen, Speiseeiswirtschaften, 
Milchstuben, Betrieben, in denen die 
Verabreichung von Speisen oder Ge-
tränken nur eine untergeordnete Rolle 
spielt, 

3. Schank- oder Speisewirtschaften  
oder Beherbergungsbetrieben, die sich 
auf Sportplätzen, in Sporthallen, Tanz-
schulen, Badeanstalten, Sport- oder Ju-
gendheimen oder Jugendherbergen 
befinden, oder in anderen Schank- oder 
Speisewirtschaften oder Beherber-
gungsbetrieben, die ihrer Art nach oder 

tatsächlich vorwiegend von Kindern  
oder Jugendlichen besucht werden  
oder 

4. Betriebsformen, die unter Betriebe 
im Sinne von § 2 Absatz 2 des Gaststät-
tengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. November 
1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom  
7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) 
geändert worden ist, fallen. 

 

§ 2 

Ein Spielgerät, bei dem der Gewinn in 
Waren besteht (Warenspielgerät), darf 
nur aufgestellt werden 

1. in Räumen von Schank- oder Spei-
sewirtschaften, in denen Getränke oder 
zubereitete Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle verabreicht werden, oder 
in Beherbergungsbetrieben mit Aus-
nahme der in § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ge-
nannten Betriebe, 

2. in Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen, 

3. in Wettannahmestellen der konzes-
sionierten Buchmacher nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes, es sei 
denn, in der Wettannahmestelle werden 
Sportwetten vermittelt, oder 

4. auf Volksfesten, Schützenfesten  
oder ähnlichen Veranstaltungen, Jahr-
märkten oder Spezialmärkten. 
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§ 3 

(1) In Schankwirtschaften, Speisewirt-
schaften, Beherbergungsbetrieben und 
Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes dürfen 
höchstens drei Geld- oder Warenspiel-
geräte aufgestellt werden. Bei Geld-  
oder Warenspielgeräten mit mehreren 
Spielstellen (Mehrplatzspielgeräte) gilt 
jede Spielstelle als Geld- oder Waren-
spielgerät nach Satz 1. Der Gewerbe-
treibende hat bei bis zu zwei aufgestell-
ten Geräten durch eine ständige Auf-
sicht, bei drei aufgestellten Geräten 
durch zusätzliche technische Siche-
rungsmaßnahmen an den Geräten die 
Einhaltung von § 6 Abs. 2 des Jugend-
schutzgesetzes sicherzustellen. Die 
Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähn-
lichen Veranstaltungen, Jahrmärkten  
oder Spezialmärkten aufgestellt werden 
dürfen, ist nicht beschränkt. 

(gültig ab 10. November 2015) 

(1) In Schankwirtschaften, Speisewirt-
schaften, Beherbergungsbetrieben und 
Wettannahmestellen der konzessio-
nierten Buchmacher nach § 2 des 
Rennwett- und Lotteriegesetzes dürfen 
höchstens drei Geld- oder Warenspiel-
geräte aufgestellt werden. Bei Geld-  
oder Warenspielgeräten mit mehreren 
Spielstellen (Mehrplatzspielgeräte) gilt 
jede Spielstelle als Geld- oder Waren-
spielgerät nach Satz 1. Der Gewerbe-
treibende hat bei den aufgestellten Ge-
räten durch ständige Aufsicht und durch 
zusätzliche technische Sicherungs-
maßnahmen an den Geräten die Ein-
haltung von § 6 Absatz 2 des Jugend-
schutzgesetzes sicherzustellen. Die 
Zahl der Warenspielgeräte, die auf 
Volksfesten, Schützenfesten oder ähn-
lichen Veranstaltungen, Jahrmärkten  

oder Spezialmärkten aufgestellt werden 
dürfen, ist nicht beschränkt. 

(2) In Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen darf je 12 Quadratmeter 
Grundfläche höchstens ein Geld- oder 
Warenspielgerät aufgestellt werden; die 
Gesamtzahl darf jedoch zwölf Geräte 
nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. Der Auf-
steller hat die Geräte einzeln oder in ei-
ner Gruppe mit jeweils höchstens zwei 
Geräten in einem Abstand von mindes-
tens 1 Meter aufzustellen, getrennt 
durch eine Sichtblende in einer Tiefe 
von mindestens 0,80 Meter, gemessen 
von der Gerätefront in Höhe mindes-
tens der Geräteoberkante. Bei der Be-
rechnung der Grundfläche bleiben Ne-
benräume wie Abstellräume, Flure, Toi-
letten, Vorräume und Treppen außer 
Ansatz. 

(3) In Spielhallen oder ähnlichen Unter-
nehmen, in denen alkoholische Ge-
tränke zum Verzehr an Ort und Stelle 
verabreicht werden, dürfen höchstens 
drei Geld- oder Warenspielgeräte auf-
gestellt werden. Absatz 1 Satz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 

§ 3a 

Der Gewerbetreibende, in dessen Be-
trieb das Spielgerät aufgestellt werden 
soll, darf die Aufstellung nur zulassen, 
wenn die Voraussetzungen des § 33c 
Abs. 3 Satz 1 der Gewerbeordnung und 
des § 3 im Hinblick auf diesen Betrieb 
erfüllt sind. 
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II. Veranstaltung anderer Spiele 

1. Erlaubnispflichtige Spiele 

§ 4 

Die Erlaubnis für die Veranstaltung ei-
nes anderen Spieles im Sinne des  
§ 33d Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung (anderes Spiel), bei dem der Ge-
winn in Geld besteht, darf nur erteilt 
werden, wenn das Spiel in Spielhallen 
oder ähnlichen Unternehmen veranstal-
tet werden soll. In einer Spielhalle oder 
einem ähnlichen Unternehmen dürfen 
höchstens drei andere Spiele veranstal-
tet werden. 

 

§ 5 

Die Erlaubnis für die Veranstaltung ei-
nes anderen Spieles, bei dem der Ge-
winn in Waren besteht, darf nur erteilt 
werden, wenn das Spiel auf Volksfes-
ten, Schützenfesten oder ähnlichen 
Veranstaltungen, Jahrmärkten oder 
Spezialmärkten oder in Schank- oder 
Speisewirtschaften oder Beherber-
gungsbetrieben mit Ausnahme der in  
§ 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten Be-
triebe veranstaltet werden soll. Im Übri-
gen gilt § 3 Abs. 1 entsprechend. 

 

2. Erlaubnisfreie Spiele 

§ 5a 

Für die Veranstaltung eines anderen 
Spieles ist die Erlaubnis nach § 33d 
Abs. 1 Satz 1 oder § 60a Abs. 2 Satz 2 
der Gewerbeordnung nicht erforderlich, 
wenn das Spiel die Anforderungen der 
Anlage erfüllt und der Gewinn in Waren 
besteht. In Zweifelsfällen stellt das Bun-
deskriminalamt oder das zuständige 
Landeskriminalamt fest, ob diese  
Voraussetzungen vorliegen. 

III. Verpflichtungen bei der Aus-
übung des Gewerbes 

§ 6 

(1) Der Aufsteller darf nur Geld- oder 
Warenspielgeräte aufstellen, an denen 
das Zulassungszeichen deutlich sicht-
bar angebracht ist. Der Aufsteller ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
Spielregeln und Gewinnplan für Spieler 
leicht zugänglich sind. 

(2) Der Veranstalter eines anderen 
Spieles ist verpflichtet, am Veranstal-
tungsort die Spielregeln und den Ge-
winnplan deutlich sichtbar anzubringen. 
Er hat dort die Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung oder den Abdruck der Un-
bedenklichkeitsbescheinigung und den 
Erlaubnisbescheid zur Einsichtnahme 
bereitzuhalten. 

(3) Der Aufsteller eines Spielgerätes  
oder der Veranstalter eines anderen 
Spieles darf Gegenstände, die nicht als 
Gewinne ausgesetzt sind, nicht so auf-
stellen, dass sie dem Spieler als Ge-
winne erscheinen können. Lebende 
Tiere dürfen nicht als Gewinn ausge-
setzt werden. 

(4) Der Hersteller hat sicherzustellen, 
dass an Geldspielgeräten in der Nähe 
des Münzeinwurfs deutlich sichtbare, 
sich auf das übermäßige Spielen und 
auf den Jugendschutz beziehende 
Warnhinweise sowie Hinweise auf Be-
ratungsmöglichkeiten bei pathologi-
schem Spielverhalten angebracht sind. 
Der Aufsteller hat sicherzustellen, dass 
in einer Spielhalle Informationsmaterial 
über Risiken des übermäßigen 
Spielens sichtbar ausliegt. 
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§ 6a 

Die Aufstellung und der Betrieb von 
Spielgeräten, die keine Bauartzulas-
sung oder Erlaubnis nach den §§ 4, 5, 
13 oder 14 erhalten haben oder die kei-
ner Erlaubnis nach § 5a bedürfen, ist 
verboten, 

a) wenn diese als Gewinn Berechti-
gungen zum Weiterspielen sowie sons-
tige Gewinnberechtigungen oder Chan-
cenerhöhungen anbieten oder 

b) wenn auf der Grundlage ihrer Spiel-
ergebnisse Gewinne ausgegeben, aus-
gezahlt, auf Konten, Geldkarten oder 
ähnliche zur Geldauszahlung benutz-
bare Speichermedien aufgebucht wer-
den. 

Die Rückgewähr getätigter Einsätze ist 
unzulässig. Die Gewährung von Frei-
spielen ist nur zulässig, wenn sie aus-
schließlich in unmittelbarem zeitlichen 
Anschluss an das entgeltliche Spiel ab-
gespielt werden und nicht mehr als 
sechs Freispiele gewonnen werden 
können. 

 

§ 7 

(1) Der Aufsteller hat ein Geldspielgerät 
spätestens 24 Monate nach dem im Zu-
lassungszeichen angegebenen Beginn 
der Aufstellung auf seine Übereinstim-
mung mit der zugelassenen Bauart 
durch einen vereidigten und öffentlich 
bestellten Sachverständigen oder eine 
von der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt zugelassene Stelle auf seine 
Kosten überprüfen zu lassen. 

(2) Wird die Übereinstimmung festge-
stellt, hat der Prüfer dies mit einer Prüf-
plakette, deren Form von der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt fest-
gelegt wird, am Gerät sowie mit einer 

Prüfbescheinigung, die dem Gerätein-
haber ausgehändigt wird, zu bestäti-
gen. 

(3) Der Aufsteller darf ein Geldspielge-
rät nur aufstellen, wenn der im Zulas-
sungszeichen angegebene Beginn der 
Aufstellung oder die Ausstellung einer 
nach Absatz 2 erteilten Prüfplakette 
nicht länger als 24 Monate zurückliegt. 

(4) Der Aufsteller hat ein Geld- oder 
Warenspielgerät unverzüglich aus dem 
Verkehr zu ziehen, 

1. das in seiner ordnungsgemäßen 
Funktion gestört ist, 

2. das nicht mehr der von der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt veröf-
fentlichten Bauartzulassung entspricht, 

3. dessen Spiel- und Gewinnplan nicht 
leicht zugänglich ist oder 

4. dessen Frist gemäß Absatz 3 oder 
dessen im Zulassungsbeleg oder Zu-
lassungszeichen angegebene Aufstell-
dauer abgelaufen ist. 

 

§ 8 

(1) Der Aufsteller eines Spielgerätes  
oder der Veranstalter eines anderen 
Spieles darf am Spiel nicht teilnehmen, 
andere Personen nicht beauftragen, an 
dem Spiel teilzunehmen, und nicht ge-
statten oder dulden, dass in seinem Un-
ternehmen Beschäftigte an dem Spiel 
teilnehmen, soweit nicht im Zulas-
sungsschein oder in der Unbedenklich-
keitsbescheinigung Ausnahmen zuge-
lassen sind. Insbesondere darf der je-
weilige Zustand eines Gerätes, vor al-
lem die Gewinnaussicht, nicht durch 
vorherige Einsätze oder andere Maß-
nahmen vor dem Spiel verändert wer-
den. 
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(2) Der Veranstalter eines anderen 
Spieles darf zum Zweck des Spieles 
keinen Kredit gewähren oder durch Be-
auftragte gewähren lassen und nicht 
zulassen, dass in seinem Unternehmen 
Beschäftigte solche Kredite gewähren. 

 

§ 9 

(1) Der Aufsteller eines Spielgerätes  
oder der Veranstalter eines anderen 
Spieles darf dem Spieler für weitere 
Spiele hinsichtlich der Höhe der Ein-
sätze keine Vergünstigungen, insbe-
sondere keine unentgeltlichen Spiele, 
Nachlässe des Einsatzes oder auf den 
Einsatz oder darüber hinausgehende 
sonstige finanzielle Vergünstigungen 
gewähren. Er darf als Warengewinn nur 
Gegenstände anbieten, deren Geste-
hungskosten den Wert von 60 Euro 
nicht überschreiten, und darf gewon-
nene Gegenstände nicht zurückkaufen. 

(2) Der Aufsteller eines Spielgerätes  
oder der Veranstalter eines anderen 
Spieles darf dem Spieler neben der 
Ausgabe von Gewinnen über gemäß 
den §§ 33c und 33d der Gewerbeord-
nung zugelassene Spielgeräte oder an-
dere Spiele keine sonstigen Gewinn-
chancen in Aussicht stellen und keine 
Zahlungen oder sonstige finanziellen 
Vergünstigungen gewähren. 

 

§ 10 

Der Veranstalter eines anderen Spie-
les, bei dem der Gewinn in Geld be-
steht, darf Kindern und Jugendlichen, 
ausgenommen verheirateten Jugendli-
chen, den Zutritt zu den Räumen, in de-
nen das Spiel veranstaltet wird, nicht 
gestatten. 

 

§ 10a 

(1) Zweck der Unterrichtung ist es, die 
Aufsteller von Spielgeräten mit Gewinn-
möglichkeit mit den für die Ausübung 
des Gewerbes notwendigen rechtlichen 
Vorschriften und fachspezifischen 
Pflichten und Befugnissen sowie deren 
praktischer Anwendung in einem Um-
fang vertraut zu machen, der ihnen die 
eigenverantwortliche Wahrnehmung 
dieser Aufgaben ermöglicht. 

(2) Dem Unterrichtungsverfahren ha-
ben sich zu unterziehen 

1. Personen, die das Gewerbe nach  
§ 33c Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung als Selbständige ausüben wollen, 
oder, sofern es sich bei diesen um eine 
juristische Person handelt, ihr gesetzli-
cher Vertreter, soweit er mit der Aufstel-
lung von Spielgeräten mit Gewinnmög-
lichkeit direkt befasst ist, 

2. die mit der Leitung des Gewerbebe-
triebes beauftragten Personen, 

3. die nach § 33c Absatz 3 Satz 4 der 
Gewerbeordnung mit der Aufstellung 
von Geldspielgeräten mit Gewinnmög-
lichkeit beschäftigten Personen. 

 

§ 10b 

(1) Die Unterrichtung erfolgt durch die 
Industrie- und Handelskammer. 

(2) Die Unterrichtung erfolgt mündlich. 
Die Unterrichtung umfasst mindestens 
sechs Unterrichtsstunden zu je 45 Mi-
nuten. Mehrere Personen können 
gleichzeitig unterrichtet werden, wobei 
die Zahl der Unterrichtsteilnehmer 20 
nicht übersteigen soll. 

(3) Die Industrie- und Handelskammer 
stellt eine Bescheinigung aus, wenn die 
zu unterrichtende Person am Unterricht 
ohne Fehlzeiten teilgenommen hat. 
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§ 10c 

Die Unterrichtung über den Spieler- und 
Jugendschutz umfasst insbesondere 
die fachspezifischen Pflichten und Be-
fugnisse folgender Sachgebiete: 

1. Gewerbeordnung und Spielverord-
nung, 

2. Spielhallenrecht der Länder, 

3. Jugendschutzrecht. 

 

§ 10d 

Folgende Prüfungszeugnisse werden 
als Nachweis der Unterrichtung aner-
kannt: 

1. für das Aufstellergewerbe einschlä-
gige Abschlüsse, die auf Grund von 
Rechtsverordnungen nach den §§ 4, 6 
oder 53 des Berufsbildungsgesetzes er-
worben wurden, 

2. für das Aufstellergewerbe einschlä-
gige Abschlüsse, die auf Grund von 
Rechtsverordnungen der Industrie- und 
Handelskammern nach § 54 des Be-
rufsbildungsgesetzes erworben wur-
den. 

 

IV. Zulassung von Spielgeräten 

§ 11 

(1) Über den Antrag auf Zulassung der 
Bauart eines Spielgerätes im Sinne des  
§ 33c Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-
nung entscheidet die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt im Beneh-
men mit dem Bundeskriminalamt. 

(2) Die Zulassung der Bauart eines 
Spielgerätes ist auf ein Jahr befristet. 
Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem die Zulassung erteilt 
wurde. Die Frist kann auf Antrag um je-
weils ein Jahr verlängert werden. 

§ 12 

(1) Der Antragsteller hat dem Antrag 
eine Beschreibung des Spielgerätes, ei-
nen Bauplan, eine Bedienungsanwei-
sung, eine technische Beschreibung 
der Komponenten sowie ein Musterge-
rät beizufügen. Auf Verlangen der Phy-
sikalisch-Technischen Bundesanstalt 
hat er weitere Unterlagen, insbeson-
dere auch über Herstellungs- und War-
tungsprozesse, einzureichen. Der An-
tragsteller ist verpflichtet, der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt auf 
Verlangen ein Muster des Spielgerätes 
oder einzelner Teile zu überlassen. 

(2) Der Antragsteller hat mit dem An-
trag eine schriftliche Erklärung darüber 
vorzulegen, dass bei dem zu prüfenden 
Geldspielgerät 

1. Gewinne in solcher Höhe ausge-
zahlt werden, dass bei langfristiger Be-
trachtung kein höherer Betrag als  
20 Euro je Stunde als Kasseninhalt ver-
bleibt, 

2. die Gewinnaussichten zufällig sind, 
für jeden Spieler gleiche Chancen eröff-
net werden und die am Gerät darge-
stellten Gewinnaussichten zu keinem 
Zeitpunkt einen festen Gegenwert von 
300 Euro übersteigen, 

3. bei Beginn einer gemäß § 13 Num-
mer 6 erzwungenen Spielpause alle auf 
dem Geld- sowie Gewinnspeicher auf-
gebuchten Beträge automatisch ausge-
zahlt werden und 

4. die Möglichkeit besteht, sämtliche 
Einsätze, Gewinne und Kasseninhalte 
für steuerliche Erhebungen zu doku-
mentieren. 

Die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt ist berechtigt, weitere Untersu-
chungen zur Einhaltung der in den 
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Nummern 1 bis 4 aufgeführten Anga-
ben durchzuführen. 

(3) Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt kann technische Richtlinien 
herausgeben und anwenden 

1. zur Sicherung der Prüfbarkeit der 
eingereichten Baumuster, 

2. zur Durchführung der Bauartprü-
fung sowie 

3. zu bauartabhängigen Vorausset-
zungen einer wirksamen Überprüfung 
aufgestellter Spielgeräte. 

(4) Die Zulassungsprüfung wird in der 
Regel in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt durchgeführt, sie kann in 
Ausnahmefällen am Herstellungs-, Lie-
ferungs- und Aufstellungsort des Spiel-
gerätes erfolgen. 

 

§ 12 (gültig ab 10. Mai 2015) 

(3) Der Antragsteller hat mit dem An-
trag ein Gutachten einer vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik anerkannten oder gleichwerti-
gen Prüfstelle darüber vorzulegen, dass 
das von ihm zur Prüfung eingereichte 
Geldspielgerät gemäß § 13 Nummer 10 
gegen Veränderungen gesichert ge-
baut ist. Die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt kann vom Antragsteller 
die Vorlage weiterer Gutachten fordern, 
wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich und wirtschaftlich vertretbar 
ist. 
(4) Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt kann technische Richtlinien 
herausgeben und anwenden 

1. zur Sicherung der Prüfbarkeit der 
eingereichten Baumuster, 

2. zur Durchführung der Bauartprü-
fung sowie 

3. zu bauartabhängigen Vorausset-
zungen einer wirksamen Überprüfung 
aufgestellter Spielgeräte. 

(5) Die Zulassungsprüfung wird in der 
Regel in der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt durchgeführt, sie kann in 
Ausnahmefällen am Herstellungs-, Lie-
ferungs- und Aufstellungsort des Spiel-
gerätes erfolgen. 

 

§ 13 

Die Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt darf die Bauart eines Geldspiel-
gerätes nur zulassen, wenn folgende 
Anforderungen erfüllt sind: 

1. Der Spieleinsatz darf nur in Euro  
oder Cent erfolgen; ein Spiel beginnt 
mit dem Einsatz des Geldes, setzt sich 
mit der Bekanntgabe des Spielergeb-
nisses fort und endet mit der Auszah-
lung des Gewinns beziehungsweise der 
Einstreichung des Einsatzes. 

2. Die Mindestspieldauer beträgt fünf 
Sekunden; dabei darf der Einsatz  
0,20 Euro nicht übersteigen und der 
Gewinn höchstens 2 Euro betragen. 

3. Bei einer Verlängerung des Abstan-
des zwischen zwei Einsatzleistungen 
über fünf Sekunden hinaus bis zu einer 
Obergrenze von 75 Sekunden darf der 
Einsatz um höchstens 0,03 Euro je volle 
Sekunde erhöht werden; bei einer Ver-
längerung des Abstandes zwischen 
zwei Gewinnauszahlungen über fünf 
Sekunden hinaus bis zu einer Ober-
grenze von 75 Sekunden darf der Ge-
winn um höchstens 0,30 Euro je volle 
Sekunde erhöht werden. Darüber hin-
ausgehende Erhöhungen von Einsatz 
und Gewinn sind ausgeschlossen. 
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4. Die Summe der Verluste (Einsätze 
abzüglich Gewinne) darf im Verlauf ei-
ner Stunde 60 Euro nicht übersteigen. 

5. Die Summe der Gewinne abzüglich 
der Einsätze darf im Verlauf einer 
Stunde 400 Euro nicht übersteigen. 
Jackpots und andere Sonderzahlungen 
jeder Art sind ausgeschlossen. 

6. Nach einer Stunde Spielbetrieb legt 
das Spielgerät eine Spielpause von 
mindestens fünf Minuten ein, in der 
keine Einsätze angenommen und Ge-
winne gewährt werden. In der Pause 
dürfen keine Spielvorgänge, einsatz- 
und gewinnfreie Probe- oder Demon-
strationsspiele oder sonstige Animatio-
nen angeboten werden. 

6a. Nach drei Stunden Spielbetrieb legt 
das Spielgerät eine Spielpause ein, in 
der es für mindestens fünf Minuten in 
den Ruhezustand versetzt wird; zu Be-
ginn des Ruhezustandes sind die Geld-
speicher zu entleeren und alle Anzei-
geelemente auf die vordefinierten An-
fangswerte zu setzen. 

7. Die Speicherung von Geldbeträgen 
in Einsatz- und Gewinnspeichern ist bei 
Geldannahme vom Spieler in der 
Summe auf 10 Euro begrenzt. Höhere 
Beträge werden unmittelbar nach der 
Aufbuchung automatisch ausgezahlt. 
Eine Bedienvorrichtung für den Spieler, 
mit der er vorab einstellen kann, dass 
aufgebuchte Beträge unbeeinflusst 
zum Einsatz gelangen, ist unzulässig. 
Jeder Einsatz darf nur durch unmittel-
bar zuvor erfolgte gesonderte physi-
sche Betätigung des Spielers ausgelöst 
werden. Es gibt eine nicht sperrbare 
Bedienvorrichtung zur Auszahlung, mit 
der der Spieler uneingeschränkt über 
die aufgebuchten Beträge, die in der 

Summe größer oder gleich dem Höch-
steinsatz gemäß Nummer 1 sind, verfü-
gen kann. 

8. Der Spielbetrieb darf nur mit auf 
Euro lautenden Münzen und Banknoten 
und nur unmittelbar am Spielgerät erfol-
gen. 

8a. Bei Mehrplatzspielgeräten müssen 
die einzelnen Spielstellen unabhängig 
voneinander benutzbar sein und jede 
Spielstelle hat die Anforderungen der 
§§ 12 und 13 zu erfüllen, soweit diese 
landesrechtlich überhaupt zulässig 
sind; aus der Bauartzulassung eines 
Mehrplatzspielgerätes folgt kein An-
spruch auf die Aufstellung des Mehr-
platzspielgerätes. 

8b. Mehrplatzspielgeräte dürfen über 
höchstens vier Spielstellen verfügen, 
einzelne Spielstellen dürfen nicht ab-
stellbar sein. 

9. Das Spielgerät beinhaltet eine Kon-
trolleinrichtung, die sämtliche Einsätze, 
Gewinne und den Kasseninhalt zeitge-
recht, unmittelbar und auslesbar er-
fasst. Die Kontrolleinrichtung gewähr-
leistet die in den Nummern 1 bis 5 Satz 
1 und Nummer 6a aufgeführten Begren-
zungen. 

10. Das Spielgerät und seine Kompo-
nenten müssen der Funktion entspre-
chend nach Maßgabe des Standes der 
Technik zuverlässig und gegen Verän-
derungen gesichert gebaut sein. 

11. Das Spielgerät muss so gebaut 
sein, dass die Übereinstimmung der 
Nachbaugeräte mit der zugelassenen 
Bauart überprüft werden kann. 
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§ 14 

(1) Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt darf die Bauart eines Waren-
spielgerätes nur zulassen, wenn fol-
gende Anforderungen erfüllt sind: 

1. Die Bauart muss den in § 13 Nr. 3, 
6, 7, 8 und 9 bezeichneten Anforderun-
gen entsprechen, wobei sich in § 13 
Nr. 3 die Summe der Verluste allein aus 
der Summe der Einsätze ergibt und 
nach § 13 Nr. 8 nur sämtliche Einsätze 
zeitgerecht, unmittelbar und auslesbar 
zu erfassen sind. 

2. In den Fällen des § 2 Nr. 1 bis 3 gilt 
§ 13 Nr. 1 und 2 entsprechend. 

3. Die Entscheidung über Gewinn oder 
Verlust darf nicht von der Teilnahme an 
weiteren Spielen abhängig sein. 

(2) § 12 Abs. 2 Nummer 2 gilt entspre-
chend. 

(3) (aufgehoben) 

 

§ 15 

(1) Wird die Bauart eines Spielgerätes 
zugelassen, so erhält der Inhaber der 
Zulassung einen Zulassungsschein. 
Für jedes Nachbaugerät der zugelasse-
nen Bauart erhält er einen Zulassungs-
beleg und ein Zulassungszeichen. Auf 
Antrag werden diese Unterlagen umge-
tauscht. 

(2) Die Zulassung der Bauart eines 
Spielgerätes wird durch die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt be-
kannt gemacht. Das Gleiche gilt, wenn 
eine Bauartzulassung geändert, zu-
rückgenommen oder widerrufen wurde. 

 

 

 

§ 16 

(1) Der Zulassungsschein enthält 

1. Bezeichnung des Spielgerätes; 

2. Namen und Wohnort des Inhabers 
der Zulassung; 

3. Beschreibung des Spielgerätes 
und, soweit die Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt dies für erforderlich 
hält, Übersichtszeichnungen und Abbil-
dungen; 

4. Identifikation der verwendeten 
Hard- und Softwaremodule; 

5. (weggefallen) 

6. Bezeichnung der Aufstellplätze bei 
Warenspielgeräten; 

7. Aufstelldauer der Nachbaugeräte 
bei Geld- und Warenspielgeräten, die 
bei Geldspielgeräten vier Jahre beträgt; 

8. mit der Zulassung verbundene Auf-
lagen, insbesondere die Auflage, die 
Nummer des Zulassungszeichens an 
dem zugehörigen Spielgerät anzubrin-
gen. 

(2) Der Zulassungsbeleg enthält die 
Bezeichnung des Spielgerätes, den Na-
men und Wohnort des Inhabers der Zu-
lassung, den Beginn und das Ende der 
Aufstelldauer des Nachbaugerätes und 
Hinweise auf die beim Betrieb des 
Nachbaugerätes zu beachtenden Vor-
schriften. 

(3) (weggefallen) 

(4) (weggefallen) 

(5) Aus dem Zulassungszeichen müs-
sen die Bezeichnung des Spielgerätes, 
der Name und Wohnort des Inhabers 
der Zulassung sowie der Beginn und 
das Ende der Aufstelldauer ersichtlich 
sein. 
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(6) Der Zulassungsbeleg und das Zu-
lassungszeichen erhalten jeweils für ein 
Nachbaugerät dieselbe fortlaufende 
Nummer. 

 

§ 17 

(1) Die Physikalisch-Technische Bun-
desanstalt erhebt für 

1. die Prüfung und Zulassung der Bau-
art eines Spielgerätes und 

2. die Erteilung eines Zulassungsbele-
ges einschließlich des Zulassungszei-
chens  

von dem Antragsteller Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen). 

(2) Die Gebühren für die Prüfung und 
die Zulassung der Bauart eines Spiel-
gerätes sind nach der dafür aufgewen-
deten Arbeitszeit zu bemessen. Hierbei 
sind als Stundensätze zugrunde zu le-
gen 

1. für Beamte des höheren Dienstes 
und vergleichbare Angestellte 67 Euro, 

2. für Beamte des gehobenen Diens-
tes und vergleichbare Angestellte  
55 Euro, 

3. für sonstige Bedienstete 47 Euro. 

Für jede angefangene Viertelstunde ist 
ein Viertel dieser Stundensätze zu be-
rechnen. 

(3) (aufgehoben) 

(4) Die Gebühr für die Erteilung eines 
Zulassungsbeleges einschließlich des 
Zulassungszeichens sowie für den Um-
tausch dieser Unterlagen beträgt  
15 Euro. 

(5) Außer den in § 10 des Verwaltungs-
kostengesetzes in der bis zum  
14. August 2013 geltenden Fassung 

genannten Auslagen sind vom Antrag-
steller die Aufwendungen zu erstatten, 
die durch beantragte Ergänzungsarbei-
ten notwendig werden. 

 

V. Erteilung von Unbedenklichkeits-
bescheinigungen für gewerbsmäßig  
betriebene Ausspielungen 

§ 18 

Das Bundeskriminalamt und die Lan-
deskriminalämter dürfen die Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung für gewerbsmä-
ßig betriebene Ausspielungen im Sinne 
des § 33h Nr. 2 der Gewerbeordnung, 
die nicht durch § 5a begünstigt sind, nur 
erteilen, wenn die in Nummer 4 der An-
lage zu § 5a genannte Höhe der Geste-
hungskosten eines Gewinns nicht über-
schritten wird. 

 

VI. Ordnungswidrigkeiten 

§ 19 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 144 
Abs. 2 Nummer 1a der Gewerbeord-
nung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig in Ausübung eines stehenden 
Gewerbes 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 
Satz 1 oder Abs. 3 mehr als die zuläs-
sige Zahl von Spielgeräten aufstellt, 

1a. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 3 nicht si-
cherstellt, dass Kinder oder Jugendli-
che nicht an Spielgeräten spielen, 

1b. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 Spielge-
räte nicht richtig aufstellt, 

2. entgegen § 3a die Aufstellung von 
Spielgeräten in seinem Betrieb zulässt, 

3. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein 
Spielgerät aufstellt, 
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3a. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 nicht da-
für sorgt, dass die Spielregeln und der  
Gewinnplan leicht zugänglich sind, 

4. entgegen § 6 Abs. 2 die Spielregeln 
oder den Gewinnplan nicht deutlich 
sichtbar anbringt oder die Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung, einen Abdruck 
der Unbedenklichkeitsbescheinigung  
oder den Erlaubnisbescheid am Veran-
staltungsort nicht bereithält, 
5. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 Gegen-
stände so aufstellt, dass sie dem Spie-
ler als Gewinne erscheinen können,  
oder entgegen § 6 Abs. 3 Satz 2 le-
bende Tiere als Gewinn aussetzt, 

5a. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht 
sicherstellt, dass ein dort genannter 
Warnhinweis oder ein Hinweis auf Be-
ratungsmöglichkeiten angebracht ist, 

5b. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 2 nicht 
sicherstellt, dass dort genanntes Infor-
mationsmaterial sichtbar ausliegt, 

5c. entgegen § 6a Satz 2 einen Einsatz 
zurückgewährt, 

5d. entgegen § 6a Satz 3 ein Freispiel 
gewährt, 

6. entgegen § 7 Abs. 1 ein Geldspiel-
gerät nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig überprüfen lässt, 

6a. entgegen § 7 Abs. 3 ein Geldspiel-
gerät aufstellt, 

6b. entgegen § 7 Abs. 4 ein Spielgerät 
nicht aus dem Verkehr zieht, 

7. der Vorschrift des § 8 zuwiderhan-
delt, 

8. entgegen § 9 Abs. 1 Vergünstigun-
gen gewährt oder gewonnene Gegen-
stände zurückkauft oder gewonnene 
Gegenstände in einen Gewinn um-
tauscht, dessen Gestehungskosten den 
zulässigen Höchstgewinn überschrei-
ten, 

8a. entgegen § 9 Abs. 2 neben der Aus-
gabe von Gewinnen über gemäß den  
§§ 33c und 33d der Gewerbeordnung 
zugelassene Spielgeräte oder andere 
Spiele sonstige Gewinnchancen in Aus-
sicht stellt oder Zahlungen oder sons-
tige finanzielle Vergünstigungen ge-
währt, 

9. der Vorschrift des § 10 über den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen 
zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 145 
Abs. 2 Nr. 1 der Gewerbeordnung han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig in 
Ausübung eines Reisegewerbes 

1. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 ein 
Spielgerät aufstellt, 

1a. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 nicht da-
für sorgt, dass die Spielregeln und der  
Gewinnplan leicht zugänglich sind oder 

2. eine in Absatz 1 Nr. 4 bis 8 bezeich-
nete Handlung begeht. 

 

VII. Schlussvorschriften 

§ 20 

(1) Geldspielgeräte, deren Bauart von 
der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt vor dem 1. Juli 2008 zugelassen 
worden ist und die nicht den ab dem  
11. November 2014 geltenden Vorga-
ben des § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 und des § 13 Nummer 6 Satz 2, letz-
tere im Hinblick auf das neu eingeführte 
Verbot von Spielvorgängen und Anima-
tionen während der Spielpause, ent-
sprechen, dürfen nicht weiter betrieben 
werden. 

(2) Im Übrigen dürfen Geldspielgeräte, 
deren Bauart von der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt vor dem 
10. November 2014 zugelassen worden 
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ist, entsprechend dem Inhalt des Zulas-
sungsbelegs bis zum 10. November 
2018 weiter betrieben werden. 

(3) Die Auswirkungen der Änderung 
der Spielverordnung auf das Entstehen 
von Glücksspielsucht und eine wirk-
same Suchtbekämpfung sind unter Mit-
wirkung der Länder und des Fachbei-
rats (§ 10 Absatz 1 Satz 2 des Staats-
vertrags zum Glücksspielwesen in 
Deutschland – Glücksspielstaatsver-
trag) zu evaluieren. Ein zusammenfas-
sender Bericht ist bis zum 30. Juni 2017 
vorzulegen. 

 

Anlage (zu § 5a) 

1. Begünstigt nach § 5a sind 

a) Preisspiele und Gewinnspiele, die in 
Schank- oder Speisewirtschaften, Be-
herbergungsbetrieben, auf Volksfesten, 
Schützenfesten oder ähnlichen Veran-
staltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten, 

b) Ausspielungen, die auf Volksfesten, 
Schützenfesten oder ähnlichen Veran-
staltungen, Jahrmärkten oder Spezial-
märkten und 

c) Jahrmarktspielgeräte für Spiele, die 
auf Volksfesten, Schützenfesten oder 
ähnlichen Veranstaltungen, Jahrmärk-
ten oder Spezialmärkten veranstaltet 
werden. 

2. Preisspiele sind unter Beteiligung 
von mehreren Spielern turniermäßig 
betriebene Geschicklichkeitsspiele, bei 
denen das Entgelt für die Teilnahme 
höchstens 15 Euro beträgt. 

3. Gewinnspiele sind unter Beteiligung 
von einem oder mehreren Spielern be-
triebene, auf kurze Zeit angelegte Ge-

schicklichkeitsspiele, bei denen die Ge-
stehungskosten eines Gewinns höchs-
tens 60 Euro betragen. 

4. Ausspielungen sind auf den in Num-
mer 1 Buchstabe b genannten Veran-
staltungen übliche Glücksspiele, bei de-
nen die Gestehungskosten eines Ge-
winns höchstens 60 Euro betragen. 
Mindestens 50 vom Hundert der Ge-
samteinsätze müssen als Gewinn an 
die Spieler zurückfließen, mindestens 
20 vom Hundert der Gewinnentscheide 
müssen zu Gewinnen führen. 

5. Jahrmarktspielgeräte sind unter 
Steuerungseinfluss des Spielers betrie-
bene Spielautomaten mit beobachtba-
rem Spielablauf, die so beschaffen sind, 
dass Gewinnmarken nicht als Einsatz 
verwendet werden können und ausge-
wiesene Gewinne nicht zum Weiter-
spielen angeboten werden. Die Geste-
hungskosten eines Gewinns betragen 
höchstens 60 Euro. Mindestens 50 vom 
Hundert der Einsätze fließen an den 
Spieler zurück. 
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